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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Wendelin Ettmayer und Kollegen vom 
2. Juli 1987, Nr. 654/J, betreffend Zolldienst im Bereich Thörl-Maglern, 
beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1) 

Neben der ihnen übertragenen sicherheitsbehördlichen Grenzkontrolle 
obliegt es den österreichischen Zollorganen, die Einhaltung der zoll­
rechtlichen Vorschriften wahrzunehmen. Dazu ist es unerläßlich, daß die 
Zollorgane Fahrzeuge, Personen und Gepäck kontrollieren~ Da dies aus 
Kabinen nicht möglich ist, wurden diese auch mit keinem "Abfertigungs­
schalter" ausgestattet. Die bei vielen österreichischen Grenzzollämtern 
bestehenden Kabinen dienen den Zollorganen in erster Linie zur ge­
schützten Vornahme anfallender Schreibarbeiten und zur Ablage von 
Unterlagen. Darüberhinaus sollen sie, wenn es der grenzüberschreitende 
Verkehr zuläßt, den Beamten Schutz vor Witterungsunbilden bieten. 

Das Bundesministerium für Finanzen konnte in Erfahrung bringen, daß auf 
der italienischen Seite die Kabinen mit "Abfertigungsschaltern" nur von 
den Carabinieri benützt werden, die jedoch ausschließlich mit der Paß­
kontrolle betraut sind. Die Beamten der italienischen Zollverwaltung, der. 
Guardia di Finanza, verrichten ihren Dienst ebenfalls außerhalb der 
Kabinen. 
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Zu 2) und 3) 
Aus den dargelegten GrUnden kann, wofUr ich um Verständnis ersu~he, ein 
Abgehen von der bestehenden, im Dienstinteresse gelegenen Regelung nicht 
in Erwägung gezogen werden. 
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